
1

Bayerisches Staatsministerium für
Landwirtschaft und Forsten

Aktuelle Weiterentwicklung der
Agrarumweltmaßnahmen

im Freistaat Bayern
angesichts der

aktuellen Herausforderungen

Tagung DVS - Berlin

30. September 2008

Dr. Maximilian Wohlgschaft

Folie 2 Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum, Referat G 6
Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

- Die Finanzmittelausstattung  des Bayerischen Kulturlandschaftsprogramms

   (KULAP) beträgt in der laufenden ELER-Förderperi ode 2007 bis 2013 insgesamt

   über 1 Mrd. € .

 - Für das KULAP ist bis zum Ende der Förderperiode in 2013 nach Ablauf der

   Altverpflichtungen des vorangegangenen Förderzei traums ein Finanzplafonds

   von jährlich rd. 150 Mio. €  vorgesehen.

 - Damit ist das KULAP das finanzstärkste Programm der 2. Säule  der

  Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) für die Entwick lung des ländlichen Raums

  in Bayern.

 - Derzeit haben knapp 70.000 Betriebe  mit 1,6 Mio. ha   rund 50 % der

   landwirtschaftlich genutzten Fläche  (LF) Bayerns den freiwilligen

   Extensivierungsauflagen des KULAP unterstellt.

Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) –
Herzstück der Agrarumweltpolitik in Bayern

Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm (VNP)

- Gleichzeitig bestehen im Rahmen des VNP Verpflicht ungen für weitere ca. 50 000 ha LF.

- Das über das VNP jährlich ausgereichte Fördervolum en liegt über 20 Mio. €.
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 Neue Rahmenbedingungen für Agrarumweltmaßnahmen  (AUM)

Halbjahres- und Jahresdurchschnitts-Preise Bayern
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- In Bayern sind Ende des Jahres 2007 über 50 % der  fünfj ährigen KULAP-

  Verpflichtungen  aus der zurückliegenden F örderperiode ausgelaufen .

 - Die Antragstellung f ür den Verpflichtungsbeginn 2008  war damit

   repr äsentativ f ür die Akzeptanz  des KULAP unter den neuen

   Rahmenbedingungen:

Akzeptanz der Agrarumweltmaßnahmen rückläufig

�  Bei der betriebszweigbezogenen Ackermaßnahme wurde n neue
    Anträge nur noch für etwas über 30 % der Fläche  mit ausgelaufenen
    Verpflichtungen gestellt.

�  Bei den betriebszweigbezogenen Grünlandmaßnahmen l ag die
    entsprechende Antragsquote in einer Größenordnu ng von 50 - 60%

�  Auch bei den verschiedenen einzelflächenbezogenen Maßnahmen
    war ein zum Teil erheblicher Rückgang an einbez ogener Fläche
    festzustellen.
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  Neue Herausforderungen in den Bereichen

Neue Herausforderung bei der Weiterentwicklung
von Agrarumweltmaßnahmen (AUM)

�

 Biodiversität (Bayerische Biodiversitätsstrategie),

 Erosionsschutz,

 Klimaschutz,

 Verringerung von Nährstoffauswaschungen.
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Weiterentwicklung des bayerischen Kulturlandschafts programm – Teil A (KULAP-A)  
– Maßnahmenübersicht –    

2. Grünland 3. Acker 1. Gesamtbetriebliche 
Maßnahme 

 

Betriebszweigbezogen 
 

betriebszweigbezogen 
 

4. Spezielle Bewirtschaftungs- 
formen zum Erhalt der  

Kulturlandschaft 

 2.1 Umweltorientierte Dauergrünlandnutzung – A 21 
 – Nutzung von mind. 5 % der Dauergrünlandfläche 
  erst ab dem 15. Juni 
 auf allen Dauergrünlandflächen gilt: 
 – generelles Umbruchverbot 
 – Verzicht auf flächendeckenden 

 chem. Pflanzenschutz 
 – Aufzeichnungspflicht für Gülleausbringung 

 (Zeitpunkt, Menge, Fläche) 
   50,– €/ha 
2.2 Grünlandextensivierung  

durch Mineraldüngerverzicht 
 auf allen Dauergrünlandflächen gilt: 
 – Verzicht auf mineralische Düngung und  

 flächendeckenden chem. Pflanzenschutz  
– generelles Umbruchverbot 

 max. 1,76 GV/ha HFF  – A 22 130,– €/ha 
 max. 1,4 GV/ha HFF    – A 23 180,– €/ha 
 

 3.0 Extensive Fruchtfolge  – A 30 
(gesamte Ackerfläche) 

 – max. 20 % Mais an der Fruchtfolge 
 – Begrenzung der Intensivkulturen Mais, Weizen,

 Rüben, Feldgemüse auf 33 % der Ackerfläche 
Staffelung der Zuwendung je nach Fruchtart  
  50,– bis 180,– €/ha 

 

3.1 Vielfältige Fruchtfolge – A 31 
(gesamte Ackerfläche) 

 Anbau von mindestens fünf 
verschiedenen Früchten in 
jedem Verpflichtungsjahr 100,– €/ha 

 bei Kombination mit 1.1 50,– €/ha 

 

einzelflächenbezogen  einzelflächenbezogen  

1.1 Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb – A 11 
 – Ackerland/Grünland1) 210,– €/ha 
 – Gärtnerisch genutzte Flächen und 

 landwirtschaftliche Dauerkulturen 420,– €/ha 
 
 Für max. 15 ha LF wird bei Maßnahme 1.1 eine 

Förderung von 35 €/ha LF für die verpflichtende 
Teilnahme am Kontrollverfahren  gewährt. 

 
 Für Neueinsteiger  in den Ökolandbau im Gesamt-

betrieb werden während der Umstellungsphase in 
den ersten beiden Verpflichtungsjahren Jahren 
folgende Förderung gewährt:  

 – Ackerland/Grünland1) 300,– €/ha 
 – Gärtnerisch genutzte Flächen und 

 landwirtschaftliche Dauerkulturen 500,– €/ha 
 
 
 1) Bei Betrieben mit mehr als 50 % Hauptfutterfläche muss 

jährlich ein Mindestviehbesatz (Durchschnittsbestand) im 
Betrieb von 0,3 GV/ha Hauptfutterfläche (HFF) eingehalten 
werden.  

2.3 Extensive Grünlandnutzung entlang von 
Gewässern und sonstigen sensiblen Gebieten  
– A 24 

 mit Verzicht auf jegliche Düngung und chemische 
 Pflanzenschutzmittel  350,– €/ha 
 
2.4 Mahd von Steilhangwiesen 
 – 35 – 49 % – A 25 400,– €/ha 
 – ab 50 % – A 26 600,– €/ha 
 
2.5 Extensive Weidenutzung durch  

Schafe und Ziegen – A 27 
   110,– €/ha 

2.6 Extensivierung von Wiesen mit 
Schnittzeitpunktauflage – A 28 

 Weide in der vegetationsarmen Zeit bis 15. März 
möglich 

 – Schnittzeitpunkt ab dem 1. Juli  300,– €/ha 

2.7 Agrarökologische Grünlandnutzung – A 29 
 – Umsetzung agrarökologischer Konzepte auf  

   Grünlandflächen 
 Höhe der Förderung abhängig von der EMZ bis  
 EMZ 2000:  150,– €/ha 
 je weitere 100 EMZ  24,– €/ha 

 

3.2 Winterbegrünung – A 32 80,– €/ha 
 bei Kombination mit 1.1 50,– €/ha 
 
3.3 Mulchsaatverfahren – A 33 100,– €/ha 
 bei Kombination mit 1.1 60,– €/ha 
 
3.4 Umwandlung von Ackerland in Grünland 

entlang von Gewässern u. sonstigen sensiblen 
Gebieten – A 34 400,– €/ha 

 
3.5 Grünstreifen zum Gewässer- und Bodenschutz  

– A 35 
 Einsaat von 10 bis 30 m breiten Grünstreifen 

auf Ackerflächen  10,– €/ar Grünstreifen 
 
3.6 Agrarökologische Ackernutzung und  

Blühflächen  – A 36 
 – Umsetzung agrarökologisches Konzept auf  

 Ackerflächen 
  Höhe der Förderung abhängig von der EMZ 

 bis EMZ 2000:   200,–   €/ha  
 je weitere 100 EMZ 24,–   €/ha 
 

  

 

4.0 Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger  
durch Injektionsverfahren  – A 40 

   1,50 €/m³ 
           max. 22,50 € je GV/Jahr 

         oder max. 45 €/ha LF und Jahr 

4.1 Behirtungsprämie für anerkannte Almen und  
Alpen bei 

 – ständigem Personal – A 41/A 42 
 je ha Lichtweide  90,– €/ha 

  je Alm/Alpe mind. 675,– €  
 je Hirte  max. 2.750,– € 

 
 – nichtständigem Personal – A 43/A 44 
  je ha Lichtweide  45,– €/ha 

 je Alm/Alpe mind. 335,– €  
  max. 1.375,– € 

4.2 Streuobstbau – A 45 
 (5 €/Baum , max. 100 Bäume je ha) 

  max. 500,– €/ha 

4.3 Umweltgerechter Weinbau in Steil- und 
Terrassenlagen – A 46/A 47 

 Höhe der Förderung abhängig vom  
standortbedingten Grad der Arbeitserschwernis 

   360,– bis 2.250,– €/ha 

4.4 Extensive Teichwirtschaft – A 48 
   200,– €/ha Teichfläche 

4.5 Sommerweidehaltung für Rinder  – A 49 
 – Weidehaltung von Kühen, Rindern zur Aufzucht 

    sowie von Mastrindern 
 – 3-monatiger Weidezeit am Stück innerhalb  

 des Zeitraums 15. Mai bis 15. November mit 
 täglichem Weidegang 

    30,– €/GV 
 

 
Erläuterungen: 
�  Die Begrenzung auf 2,0 GV/ha LF gilt für die Maßnahmen 1.1, 2.1, 3.1. 
�  Förderungen unter 250 € je Betrieb und Jahr werden grundsätzlich nicht 

gewährt. 
�  Die Förderung ist in den Maßnahmenblöcken 1 bis 4 auf max. 40.000,– € 

je Betrieb und Jahr begrenzt. 

�  Die einbezogenen Flächen müssen sowohl nach ortsüblichen Normen bewirtschaftet (z. B. 
Ansaat, Pflege) als auch beerntet (Mulchverbot, Ausnahmen bei 3.2, 3.5 und 3.6) werden. 

�  Bei den Maßnahmen 2.1, 2.2 und 2.6 muss jährlich ein Mindestbesatz 
(Durchschnittsbestand) an Rauhfutterfressern von 0,3 RGV/ha HFF eingehalten werden.  

�  Der Einsatz von Sekundärrohstoffdüngern ist auf den in das KULAP–A einbezogenen 
Flächen verboten. 
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Extensive Fruchtfolge

Auflagen:

•  max. 20 % Mais an der Fruchtfolge

•  Begrenzung der Intensivkulturen Mais, Weizen,
   Rüben, Feldgemüse auf 33 % der Ackerfläche

Förderung:

Staffelung der Zuwendung je nach Fruchtart

   - Kartoffeln, Triticale, Wintergerste                50,- €/ha
   - sonst. Getreide (ohne Weizen), Eiweißpflanzen,
      Heil- und Gewürzpflanzen               100,- €/ha
   - Ackerfutter (Klee, Luzerne, Gras als Hauptfrucht)     180,- €/ha

 bei Kombination mit Ökoprämie                         25,– bis 90,– €/ha
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Agrarökologische Ackernutzung und Blühflächen

Welche Aktivitäten sind möglich?

Im Rahmen eines agrarökologischen Konzepts

• Ansaaten von Blühflächen, Bienenweiden,
  Wiesenmischungen, Kleegrasmischungen u.ä.

• Anlage von Hecken, Feldgehölzen, Baumreihen,
  Streuobst, Rainen, Puffer- bzw. Randstreifen an
  Gewässern, Biotopen, Wäldern.

Höhe der Förderung:

Die Förderung beträgt in Abhängigkeit von der
einzelflächenbezogenen Ertragsmesszahl (EMZ):

bis zu einer EMZ von 2000                200,- €/ha

je weitere 100 EMZ zusätzlich             24,- €/ha
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